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1. (1)Fur einzelne Bauvorhaben hat die Behdrde Uber die Zulassigkeit von Abweichungen von den Vorschriften des
Bebauungsplanes zu entscheiden. Diese Abweichungen dirfen die Zielrichtung des Flachenwidmungsplanes und
des Bebauungsplanes nicht unterlaufen. Dartber hinaus darf

1. 1.die Bebaubarkeit der Nachbargrundflachen ohne nachgewiesene Zustimmung des betroffenen Nachbarn
nicht vermindert werden,

2. 2.an Emissionen nicht mehr zu erwarten sein, als bei einer der Flachenwidmung entsprechenden Nutzung
typischerweise entsteht,

3. 3.das ortliche Stadtbild (8§ 85) nicht stérend beeinflusst werden,

4. 4.die beabsichtigte Flachennutzung sowie AufschlieBung nicht grundlegend anders werden und

5. 5.keine Beeintrachtigung der UNESCO-Welterbestatten in ihrem aulRergewdhnlichen universellen Wert
erfolgen.

2. (2)Abweichungen, die die Voraussetzungen des Abs. 1 erfillen, sind weiters nur zulassig, wenn sie

nachvollziehbar

N

. 1.eine zweckmaRigere Flachennutzung bewirken,

2. 2.eine zweckmaRigere oder zeitgemaRe Nutzung von Bauwerken, insbesondere des konsensgemalien
Baubestandes, bewirken,

3. 3.der Herbeifuhrung eines den zeitgemaRen Vorstellungen entsprechenden drtlichen Stadtbildes dienen,

4. 3a.dem Erhalt und der Sanierung eines Gebdudes dienen, das in einer Schutzzone liegt oder vor dem
1.1.1945 errichtet wurde und an dessen Erhaltung infolge seiner Wirkung auf das Stadtbild ein 6ffentliches
Interesse besteht,

5. 4.der Erhaltung schitzenswerten Baumbestandes dienen oder

6. 5.in dauerhafter Weise dem Klimaschutz oder der Klimawandelanpassung dienen.

3. (3)Fur Bauvorhaben in Schutzzonen durfen Abweichungen nach Abs. 1 nur bewilligt werden, wenn das 6ffentliche
Interesse an einer besonderen Situierung und Ausbildung des Baukdrpers zur Gestaltung des ortlichen
Stadtbildes tUberwiegt und die zuldssige Ausnitzbarkeit des Bauplatzes nicht Gberschritten wird.

4. (4)Die Grinde, die fir die Abweichung sprechen, sind mit den Griinden, die dagegen sprechen, abzuwagen.
Insbesondere ist auf den konsensgemaRen Baubestand der betroffenen Liegenschaft und der
Nachbarliegenschaften sowie auf den Umstand, dass die Ausnahmebewilligung nur fir die Bestanddauer des
Baues gilt, Bedacht zu nehmen. Vom Bauwerber geltend gemachte Verpflichtungen aus Bundes- oder anderen
Landesgesetzen sind zu berUcksichtigen, desgleichen, ob die Abweichung der besseren barrierefreien
Benlitzbarkeit des konsensgemaRen Baubestandes oder des geplanten Baues dienlich ist.

5. (5)Die Bestimmungen Gber Abweichungen von Vorschriften des Bebauungsplanes finden auch in Gebieten
Anwendung, Uber die gemaR § 8 Abs. 2 eine zeitlich begrenzte Bausperre verhangt ist.

In Kraft seit 14.12.2023 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
www.jusline.at


https://www.jusline.at/gesetz/bo_fuer_wien/paragraf/85
https://www.jusline.at/gesetz/bo_fuer_wien/paragraf/8
file:///

	§ 69 BO für Wien Abweichungen von Vorschriften des Bebauungsplanes
	BO für Wien - Bauordnung für Wien


